
Eis- und Schnee-ExEis- und Schnee-Ex
„Aktiv-Plus“

 •  Verbesserte Tauwirkung 

durch 7 % höhere Wärmebildung 

•   Weniger Verbrauch, 

da 10 % wirksamer und leichter zu streuen

•   Auch zum Einsatz in flüssiger 

Form geeignet,

daher auch bei geringer Luftfeuchtigkeit sehr gut einsetzbar

Ihre Vorteile:

Art.-Nr. Bezeichnung VPE

903 050 Eis- und Schnee-Ex Aktiv-Plus 30 l

Eigenschaften:

•  Taumittel zur noch schnelleren und zuverlässigeren Beseitigung 

von Eis- und Schnee bis zu Temperaturen von -50°C

•  Erwärmt sich selbsttätig beim Kontakt mit Feuchtigkeit

•  Ideal auch auf Schräglagen, z. B. Laderampen (bis ca. 45°) 

einsetzbar

•   Anhaltende Tauwirkung bis zu 72 Stunden bei normaler 

Eisbildung ohne erneuten Schneefall oder Regen

•  Pfl anzenverträglich – Bestandteile sind nicht aggressiv bei 

normaler Anwendung

•  Vollständig wasserlöslich, verursacht keine Verstopfungen in 

Kanaldeckeln oder Störungen in Kanalisationen oder Kläranlagen

•   Materialschonend, schont Kunststoff- und Marmorböden

•   Deutlich geringeres Verletzungsrisiko für empfi ndliche Tierpfoten

•  Multifunktionell, da als Streumittel und Flüssig-Enteiser einsetzbar

Anwendung:

•  Vorab Schnee wie gewohnt räumen

•  Einsatz als Streumittel: Ca. 20 bis 100 g pro m² gleichmäßig auf die 

vereiste Fläche per Hand, Schaufel oder Streuwagen aufbringen

•  Einsatz als Flüssig-Enteiser:  Ca. 300 g auf 1 Liter Wasser 

dosieren, ca. 2 Min. aufl ösen lassen und mittels Gießkanne 

auf die vereiste Fläche auftragen
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